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Förderrichtlinie für Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Grundschul-
kinder 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 29. Januar 2020 wurde im Bayerischen Ministerialblatt die beigefügte Richtlinie des Bayeri-

schen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zur Förderung von Investitionen zur 

Schaffung von Betreuungsplätzen für Grundschulkinder veröffentlicht (Anlage). Damit bekom-

men die bayerischen Städte, Märkte und Gemeinden endlich Klarheit über die Förderkriterien 

des Sonderinvestitionsprogramms. Seit Oktober 2018 werden von den Bezirksregierungen Un-

bedenklichkeitsbescheinigungen erteilt.  

 

Die Förderung dient der Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Grundschulkinder und be-

trägt 6.000 Euro pro Betreuungsplatz (Festbetragsfinanzierung). Voraussetzung ist die Förder-

fähigkeit der Bauinvestition nach Art. 10 BayFAG. Der Festbetrag wird als Aufschlag zur Förde-

rung nach Art. 10 BayFAG gewährt (bis maximal 90 Prozent).  

 

Laut Ministerratsbeschluss vom 3. September 2019 werden bayernweit maximal 10.000 Plätze 

gefördert. Das Sonderinvestitionsprogramm verfügt nach Abzug der 10-prozentigen Haushalts-

sperre 60,3 Mio. Euro. Dieses Platzkontingent wurde auf die Regierungsbezirke verteilt. Die re-

gionale Verteilung der Betreuungsplätze nach Regierungsbezirken stellt sich wie folgt dar: 

 

Referent  Johann Kronauer 

Telefon  089 290087-14 

Telefax  089 290087-64 

E-Mail  johann.kronauer@bay-staedtetag.de 

 

Az.  A 423/04-003-004, A 423/04-002 

Nr.  98/17, 219/07 Kr/Mü 

 

Datum  30. Januar 2020 
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Aufgrund des enormen Ausbaubedarfs bei der Schulkindbetreuung ist davon auszugehen, dass 

die Platzkontingente für das Sonderinvestitionsprogramm zeitnah ausgeschöpft sind. Der tat-

sächliche Bedarf dürfte weitaus höher liegen als die vom Ministerrat beschlossene Förder-

grenze von 10.000 Betreuungsplätzen.  

 

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Johann Kronauer 
 

Anlage 

 

  


